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An die Eltern u. Erziehungsberechtigten 
der Schüler*innen der Strohgäuschule 
 
 
 
 
 
 

Korntal-Münchingen, 27. Mai 2020 
 

 
 
 
 

Ergänzungen zum Schulleiterschreiben vom 20. Mai 2020 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
 
hiermit möchte ich nochmals auf einen Punkt meines Schreibens vom 20. Mai 2020 einge-
hen, da mich sowohl von Seiten des Kollegiums als auch vonseiten der Eltern Fragen be-
züglich des Tragens eines Mund- und Nasenschutzes außerhalb der Klassenzimmer er-
reicht haben. 
 
Nach Information der vorgesetzten Behörde möchte ich Ihnen mitteilen: 
 
Weder in den Hygienehinweisen noch in den FAQs wird durch das Kultusministerium das 
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes außerhalb des Unterrichts explizit vorgegeben. 
Nachdem in den Pausen oder auch auf den Gängen die Einhaltung der Abstandsregelung 
sich nicht immer ganz einfach gestaltet, sind zahlreiche Schulen dazu übergegangen, die 
Schülerinnen und Schüler zu bitten, außerhalb des Klassenzimmers einen Mund- und Na-
senschutz zu tragen. Das geht so auch konform mit den Vorgaben des Kultusministeriums 
und der Coronaverordnung.  
Eine grundsätzliche Maskenpflicht im Schulhaus kann und wird aber auch zum jetzi-
gen Zeitpunkt von der Schulleitung nicht ausgesprochen werden! 
 
Grund für die Irritationen war ein Informationspapier des Gesundheitsamtes. Nach Rück-
sprache mit dem Gesundheitsamt hatte das Informationspapier allerdings auch nicht das 
Ziel, eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes auszusprechen. 
Vielmehr sollte darauf hingewiesen werden, dass durch die Einhaltung des Abstandsgebots 
von mindestens 1,5m als auch durch das empfohlene Tragen eines Mund- und Nasenschut-
zes eine Ansteckung äußerst unwahrscheinlich ist und im Falle eines Covid-19-Falles weni-
ger Folgemaßnahmen ergriffen werden müssen. 
 
 
 



 
 
In Anbetracht der komplexen Zusammenhänge, der notwendigen Zusammenarbeit ver-
schiedener Behörden und der nun teilweise diskutierten Lockerungen ist es nicht auszu-
schließen, dass Sachverhalte und Vorgaben sich schnell ändern und verschiedenste Infor-
mationen fließen können. Ich bitte hierbei um Ihr Verständnis. 
 
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. 
 
 
Mit nochmaligen besten Wünsche für Ihre Gesundheit und erholsame Pfingstferien! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

gez. Rainer Würtele 

-Rektor- 

 


